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besten Argumente, die es fiir den Beitritt
unseres Landes zur UNO gibt: «Mit ei-
ner aktiven Aussenpolitik wollen wir den
Grundwerten Frieden, Entwicklung und
Menschenrechte zum Durchbruch ver-
helfen. . .

Frieden ist fiir uns nicht nur Abwesen-
heit von Krieg. Friedenssicherung um-

fasst auch soziale Gerechtigkeit und so-
ziale Sicherheit bei uns und iiberall auf
der Welt. Es gibt keinen Frieden in Frei-
heit ohne Frieden in Gerechtigkeit. Eine
aktive Arbeit fiir den Frieden ist auch
durch die schweizerische Mitgliedschaft
in den Vereinten Nationen erstrebens-
wert. »

Willy Spieler

Zeichen der Zeit

Die UNO zwischen Volkerrecht und Weltrecht

Nach der Unterzeichnung der UNO-
Charta durch die fiinfzig Grindungsmit-
glieder der Vereinten Nationen am 26.
Juni 1945 in San Franzisko schrieb Leon-
hard Ragaz: «San Franzisko ist das uber
die ganze Welt hin leuchtende Zeichen
einer der gewaltigsten Umwalzungen,
welche die Menschengeschichte je gese-
hen hat: des Willens zur Uberwindung
des Krieges auf Grund einer neuen Ein-
heit der Menschheit in einem neu zu er-
fassenden und neu zu ehrenden Gottes-
und Menschenrecht, das zum Volker-
recht wird. Es ist ein Beginn der Ver-
wirklichung von Jesaja 2,.1—4, und Mi-
cha 4, 1—4» (NW 1945, S. 365).

Als ein «Zeichen der Zeit» begriisste
achtzehn Jahre spater auch der charisma-
tische Papst Johannes XXIII. die UNO in
seinem Rundschreiben «Pacem in terris»
(Nr. 142ff). Er erinnerte an ihre
«Hauptaufgabe, den Frieden unter den
Volkern zu schiitzen und zu festigen so-
wie freundschaftliche Beziehungen unter
ihnen zu pflegen und zu entwickeln, die
auf den Grundsatzen der Gleichheit, der
gegenseitigen Hochachtung und der viel-
faltigen Zusammenarbeit auf allen Ge-
bieten menschlicher Aktivitaten grun-
den». Besonders hob er die «Allgemeine

Erklarung der Menschenrechte» hervor,
die am 10. Dezember 1948 von der
UNO-Vollversammlung proklamiert wor-
den war. Diese Erklarung erschien ihm
«als Stufe und als Zugang zu der zu schaf-
fenden rechtlichen und politischen Ord-
nung aller Volker auf der Welt». Johan-
nes XXIII. schloss sein prophetisches
Wort iiber die UNO mit dem Wunsch,
«die Vereinten Nationen mochten ihre
Organisation und ihre Mittel immer
mehr der Weite und dem hohen Rang ih-
rer Aufgaben anzupassen imstande sein,
damit bald die Zeit komme, in der diese
Vereinigung die Rechte der menschli-
chen Person wirksam schutzen kann».
Nicht anders beurteilt der Okumeni-
sche Rat der Kirchen die UNO.! Die von
ihm einberufene «Weltkonferenz fiir
Kirche und Gesellschaft» rief im Juli
1966 von Genf aus «die Kirchen der
Welt auf, alle Angriffe, die die UNO
schwichen oder zerstoren konnten, ab-
zuwehren und Wege zu suchen und zu
befiirworten, auf denen sie in ein Instru-
ment verwandelt werden kann, das voll-
kommen in der Lage ist, den Frieden zu
gewahrleisten und die Gerechtigkeit in
weltweitem Ausmass zu garantieren».
(Die Kirchen der Schweiz miissten sich
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sehr viel mehr anstrengen, wenn sie im
gegenwartigen Abstimmungskampf um
den UNO-Beitritt diesem Aufruf auch
nur einigermassen Folge leisten wollten.)
Und noch die VI. Vollversammlung des
Weltkirchenrates fordert 1983 in Van-
couver «die Regierungen auf, ihre Ver-
pflichtungen auf die Charta der Verein-
ten Nationen neu zu bekriftigen». Die
Versammlung zeigt sich «zutiefst beun-
ruhigt», «dass viele Regierungen sich in
zunehmendem Masse weigern, die von
den Vereinten Nationen gebotenen
Moglichkeiten zu nutzen, den Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit zu
wahren und Konflikte friedlich beizule-
gen, oder sich weigern, die UNO-Reso-
lutionen zu befolgen».

Diesen Stimmen aus dem Religiosen
Sozialismus, der katholischen Sozialleh-
re und dem Weltkirchenrat ist gemein-
sam, dass sie in der UNO eine neue Qua-
litat der internationalen Beziehungen er-
kennen. Mit der Charta der Vereinten
Nationen wird in der Tat das klassische
Volkerrecht verlassen und ein entschei-
dender Schritt in Richtung Weltrecht ge-
tan. Grundlage des internationalen
Rechts ist nicht mehr der Wille des ein-
zelnen Staates, sondern das Weltgemein-
wohl. Erstmals werden
— ein die Volkergemeinschaft verbin-
dendes Recht anerkannt (Universalitéts-
prinzip)

— die Gewalt als Mittel der zwischen-
staatlichen Konfliktaustragung untersagt
(Friedensprinzip)

—. die soziale Gerechtigkeit zum iiberna-
tionalen Rechtsgrundsatz erklért (Soli-
daritétsprinzip)

— das Selbstbestimmungsrecht der Vol-
ker in verbindlicher Weise verankert
(Autonomieprinzip)

— die Menschenrechte dem internatio-
nalen Recht integriert (Humanitétsprin-
zip).

Diese fiinf Rechitsprinzipien® weisen
der UNO den Weg vom menschenfeind-
lichen Souverénitatsdogma der klassi-
schen Volkerrechtszeit zum menschen-
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freundlichen Weltrecht der Zukunft. Sie
sollen hier in der gebotenen Kiirze eror-
tert und in ihrer Bedeutung fiir die Wei-
terentwicklung der Weltorganisation
aufgezeigt werden.

1. Ubernationales Recht als
Forderung des Weltgemeinwohls
(Universalitatsprinzip)

Im klassischen Volkerrecht spiegelt sich
das Dogma von der Souveranitdit des Ein-
zelstaates wider. Vor allem der Philosoph
Hegel hat dieses Dogma auf den Begriff
gebracht: Ist die Souveranitit des Staates
«der absolute sich selbst bestimmende
Grund», dann gibt es Volkerrecht nur
noch als «#usseres Staatsrecht»?. Der
souverdane Staat steht tiber dem Volker-
recht, das fiir thn nur verbindlich ist,
wenn und soweit er es als sein Recht an-
erkennt. Ob ein Staat ans Volkerrecht
gebunden ist, entscheidet er selbst. Ob er
sich bei Verletzungen des Volkerrechts —
als Klager oder als Beklagter —einer rich-
terlichen Instanz unterwerfen will, ist sei-
ne Sache. Souverdnitat duldet kein Recht
und keinen Richterspruch, die uber ihr
stehen wiirden. Sie duldet iiberhaupt kei-
ne Einschrinkung, nicht einmal die Ein-
schrankung durch die Souveranitat ande-
rer Staaten.

Der Gotze Souveranitat darf alles, was
der Mehrung seiner Macht dient. Und je
machtiger er wird, um so mehr Rechte
darf er sich herausnehmen. Letztlich ent-
scheidet «der siegreiche Krieg» dariiber,
«welcher der Staaten Recht hat». So
wurde die imperialistische Quintessenz
des klassischen Volkerrechts noch zu Be-
ginn unseres Jahrhunderts ausgedriickt.*
Treffend veranschaulicht der sozialisti-
sche Rechtsphilosoph Gustav Radbruch
diese Perversion des Rechtsdenkens:
«Das Bild, das das Souveréanitdtsdogma
von dem Nebeneinander der Staaten bie-
tet, ist nicht das einer Rechtsgemein-
schaft einander zu gegenseitiger Aner-
kennung verpflichteter Rechtssubjekte,
sondern einer Arena voller Raubtiere,
von denen jedes beansprucht, den Platz



allein zu behaupten, und die, unfihig,
einander zu vernichten oder zu vertrei-
ben, einstweilen in widerwilliger Dul-
dung fauchend und knurrend umeinan-
der herumstreichen.»?

Weltrecht ware das Gegenteil dieses
Nicht-Rechts, ja Un-Rechts, das sich als
«Volkerrecht» deklarierte: ein alle Staa-
ten und alle Menschen verbindendes, sie
verpflichtendes Recht, mit Instanzen, die
dieses Recht auch setzen, anwenden und
vollstrecken konnten. Erst dieses Welt-
recht hitte die universale Rechtsqualitat,
die dem klassischen Volkerrecht fehlte.
Erst dieses Weltrecht wiirde aber auch
den Bediirfnissen einer planetarisch zu-
sammenriickenden Menschheit nach
Frieden, Gerechtigkeit, Selbstbestim-
mung der Volker und Gewahrleistung
der Menschenrechte entsprechen. Und
genau hier liegt der epochale Fortschritt
der UNO-Charta, dass sie das Volker-
recht erstmals aus seiner «anarchischen»
Phase herausfiihrt und die Staaten auf
neue, weltweit verbindliche Normen ver-
pilichtet.

Revolutionar an der UNO-Charta ist,
dass sie sich als Verfassung der Volkerge-
meinschaft versteht und darum selbst die
Nichtmitgliedstaaten auf ihre Grundsat-
ze verpflichtet (Art. 2, Ziff. 6) und den
Sanktionen des Sicherheitsrates unter-
wirft (Art. 391ff.). Diese Verfassungsqua-
litit der UNO-Charta besteht zu Recht;
denn sie grindet im Weltgemeinwohl,
das die Staaten zur friedlichen Zusam-
menarbeit innerhalb der Volkergemein-
schaft und damit auch zur Begriindung
und Aufrechterhaltung einer handlungs-
fahigen Weltorganisation verpflichtet.®

Wenn demgegeniiber die offizielle
Schweiz argumentiert, die UNO-Charta
sei «ein vOlkerrechtlicher Vertrag und als
solcher der Regel unterworfen, dass sie
nur gegeniber Vertragspartnern Giiltig-
keit beanspruchen»’ kénne, dann stiitzt
sich diese Denkweise immer noch auf die
verstaubten Kategorien des klassischen
Volkerrechts. Dass der Bundesrat im
Fall eines UNO-Beitritts auch noch eine

Neutralitatserkldrung abgeben soll, ge-
hort ins gleiche Kapitel. Die UNO ist
nicht irgendeine partikulare Staatenver-
bindung oder Allianz, der gegeniiber die
Neutralitat erklart werden musste. Ge-
genuber der UNO gibt es so wenig eine
Neutralitat als gegenuber dem Weltge-
meinwohl, wenn anders dieses die Welt-
organisation ja gerade normativ begriin-
det. Oder wie Ragaz es bei der Griindung
der UNO sagte: «Die Weltfoderation
hebt selbstverstandlich die Neutralitat
auf» (NW 1945, S. 604).

Gewiss, die UNO ist noch immer auf
dem Weg vom weltweiten Staatenbund
zum weltweiten Bundesstaat, «from Lea-
gue to Federation», vom Volkerrecht
zum Weltrecht. Denn sie ist faktisch noch
kaum in der Lage, sich gegentiber Vol-
kerrechtsbrechern durchzusetzen. Der
Internationale Gerichtshof, nach der
Charta immerhin das «Hauptrechtsspre-
chungsorgan» der UNO (Art. 92), wird
selten angerufen, mitunter auch offen
boykottiert, wie jungst wieder das un-
rithmliche Beispiel der USA nach der
Verminung der nicaraguanischen Hafen
zeigte. Auch die Bestimmung der Char-
ta, wonach es zu den Aufgaben des Si-
cherheitsrates gehorte, den Entschei-
dungen des Internationalen Gerichtshofs
«Wirksamkeit zu verschaffen» (Art. 94,
Abs. 2), ist toter Buchstabe geblieben.
Diese mangelnde Durchsetzung des Vol-
kerrechts durch die UNO geht aber nicht
einfach auf das Konto der Weltorganisa-
tion, schuld daran sind in erster Linie die
Staaten, die sich am iiberholten Souvera-
nitdtsdogma orientieren.

Auf einem andern Gebiet, dem der
Rechtssetzung namlich, hat sich die UNO
dafiir sehr viel weiter entwickelt, als die
Charta vorsieht. Seit die Weltorganisa-
tion nicht nur in ihrem Anspruch, son-
dern auch nach der Zahl ihrer Mitglieder
universal geworden ist, hat sich die Fort-
bildung des Volkerrechts von den friihe-
ren Staatenkonferenzen auf die General-
versammlung der UNO verlagert. So
wichtige Rechtsmaterien wie die beiden
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Menschenrechtspakte (1966), der Ver-
trag uber die Nichtweiterverbreitung von
Kernwaffen (1968) oder die Seerechts-
konvention (1982) wurden von der Ge-
neralversammlung in Resolutionsform
verabschiedet und den Staaten zur Un-
terzeichnung vorgelegt. Diese konnen
die Vertragstexte nur noch annehmen
oder ablehnen, aber nicht mehr verin-
dern. — Hinzu kommt, dass die Resolu-
tionen der Generalversammlung auch
das bestehende Volkerrecht verdeutli-
chen oder konkretisieren konnen. Inso-
fern eignet ihnen eine besondere Legiti-
mationsfunktion. Die Volkerrechtslehre
hat fiur diese Resolutionen den Begriff
«soft law» (weiches Recht) geprigt, um
darzutun, dass es sich dabei zwar nicht
um Gesetze, aber dennoch um mehr als
nur um Absichtserkldrungen oder
«fromme Wiinsche» handelt. Niemand
wird z.B. der «Allgemeinen Erkldrung
der Menschenrechte» (1948) oder der
grossen Entkolonisierungsresolution
(1960) ihre rechtserginzende oder je-
denfalls rechtsstiitzende Wirkung ab-
sprechen.

2. Vom Faustrecht unter den Staaten
zum Gewaltmonopol der
Weltorganisation (Friedensprinzip)

Einen unermesslichen Fortschritt in der
Geschichte der Menschheit bedeutet das
Verbot der «Androhung oder Anwen-
dung von Gewalts in der UNO-Charta
(Art. 2, Ziff. 4). Wahrend das klassische
Volkerrecht vom 19. Jahrhundert bis in
die Volkerbundszeit den Krieg als Recht
zur Selbsthilfe grundsétzlich zuliess®, will
die UNO erstmals jede zwischenstaatli-
che Gewalt verbieten, und zwar auch un-
abhangig vom «gerechten Grund», den
eine Konfliktpartei fiir sich reklamieren
konnte. Dieser « Wandel von der Kriegs-
freiheit zum Kriegsverbot» ist, wic der
Volkerrechtler Otto Kimminich schreibt,
«eine kopernikanische Revolution im
System der internationalen Beziehun-
gen»’,

Relativiert wird dieses Gewaltverbot
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in der UNO-Charta allerdings durch
«das naturgegebene Recht zur individu-
ellen und kollektiven Selbstverteidi-
gung» (Art 51). Dieses Verteidigungs-
recht darf jedoch nur solange ausgeiibt
werden, als nicht «der Sicherheitsrat die
zur. Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit erforderli-
chen Massnahmen getroffen hat». Das
umfassende — nicht nur fiir den Angrei-
fer, sondern auch fiir den Verteidiger
geltende — Gewaltverbot ist demnach nur
durchsetzbar, wenn auch das System der
kollektiven Sicherheit funktioniert.

Die tiber 130 bewaffneten Konflikte
seit dem Zweiten Weltkrieg zeigen, dass
die kollektive Sicherheit bis heute ein
weitgehend leeres Versprechen der
UNO-Charta geblieben ist. Schuld daran
ist weniger das Vetorecht der funf standi-
gen Mitglieder des Sicherheitsrates als
vielmehr die fehlende Ubereinstimmung
ihrer Wertvorstellungen und tatsichli-
chen oder vermeintlichen Interessen.
Das Vetorecht ist der Preis fiir die weit-
reichenden Kompetenzen des Sicher-
heitsrates. Hatten die Grossmachte die-
ses Vetorecht nicht, so gabe es entweder
keine kollektive Sicherheit in der Charta
oder keine Grossmichte in der UNO. Im
tibrigen bedeutet das Vetorecht von fiinf
UNO-Mitgliedern immer noch einen
Fortschritt gegeniber dem Einstimmig-
keitsprinzip im Volkerbund. Ein anderer
Fortschritt liegt im Sanktionsmonopol
des Sicherheitsrates. Im Volkerbund
konnte jeder Mitgliedstaat selbst beur-
teilen, ob eine satzungswidrige Aggres-
sion vorlag, die Sanktionen zur Folge
hatte. Nunmehr ist es die Aufgabe des Si-
cherheitsrates, im Namen der Volkerge-
meinschaft solche Sanktionen zu be-
schliessen.

Es ist nicht nur moglich, sondern sogar
wahrscheinlich, dass dieses System der
kollektiven Sicherheit eines nicht allzu
fernen Tages im gemeinsamen Interesse
der Grossmichte, vor allem der USA und
der UdSSR, doch noch funktionieren
wird. Wie der Abbruch des vierten Nah-



ostkrieges aufgrund der Waffenstill-
standsresolution des Sicherheitsrates
vom 22. Oktober 1973 zeigte, sind die
beiden Supermichte an einer Konflikt-
beilegung durch den Sicherheitsrat inter-
essiert, wenn sonst Gefahr droht, dass sie
selbst in eine gegenseitige militdrische
Konfrontation hineingezogen wiirden.
Warum sollten sie nicht auch militari-
schen Sanktionen des Sicherheitsrates
zustimmen, wenn sich dadurch eine ge-
fahrliche Krise fiir den Weltfrieden ver-
meiden liesse?

Dass die Idee der kollektiven Sicher-
heit nicht einfach in Vergessenheit gera-
ten ist, geht auch aus dem «Bericht der
Unabhéngigen Kommission fiir Abrii-
stung und Sicherheit» zuhanden der
UNO hervor. Die Kommission, der nebst
ihrem Vorsitzenden Olof Palme fithren-
de Politiker aus Ost und West, Nord und
Siid angehoren, hilt es «fiir dringend ge-
boten, dass die internationale Gemein-
schaft die grosse Kuft zwischen dem von
der Charta vorgesechenen Konzept der
kollektiven Sicherheit und der statt des-
sen entstandenen friedenserhaltenden
Rolle iiberwindet». Im Sinne eines ersten
Schrittes empfichlt der Bericht kollektive
Sicherheitsmassnahmen bei Grenzstrei-
tigkeiten in der Dritten Welt, wie sie als
Hinterlassenschaft kolonialer Vergan-
genheit immer wieder ausbrechen.
Durch internationale Vereinbarungen
sollten der UNO die dafiir notwendigen
Sicherheitstruppen zur Verfiigung ge-
stellt werden. Dieses Vorgehen wiirde
nach Meinung der Kommission nicht nur
die Militarausgaben in der Dritten Welt
eindimmen, sondern auch allen andern
«Landern das notwendige Vertrauen ge-
ben, um spater weitere Schritte» in Rich-
tung kollektive Sicherheit zu unterneh-
men.'?

Ein funktionierendes System der kol-
lektiven Sicherheit hitte zudem eine
Verrechtlichung der zwischenstaatlichen
Konfliktaustragung zur Folge. Akzepta-
bel wire dieses System fiir die betroffe-
nen Staaten ja nur dann, wenn der Si-

cherheitsrat stets «<im Einklang mit den
Zielen und Grundsitzen der Vereinten
Nationen» (Art. 24, Abs. 2) entscheiden
wiirde. Mehr noch aber konnte eine sol-
che Verrechtlichung als Vorwirkung ei-
ner funktionierenden kollektiven Sicher-
heit eintreten: Die Staaten wiaren eher
bereit, ihre Konflikte dem Internationa-
len Gerichtshof zu unterbreiten, als sie
gewaltsam auszutragen, wenn sie sonst
mit Sanktionen des Sicherheitsrates
rechnen miissten. Der Sicherheitsrat
wiirde dadurch mehr und mehr in die
Rolle versetzt, die Entscheidungen des
Internationalen Gerichtshofs gegen wi-
derstrebende Konfliktparteien zu voll-
strecken. Auf diese Weise konnte auch
das Vetorecht an Bedeutung verlieren;
denn es miisste ja gegen das letztinstanz-
lich festgestellte Volkerrecht, also
«rechtswidrig» ausgetibt werden.

Auf gar keinen Fall diirfte das bisheri-
ge Versagen der kollektiven Sicherheit
als Argument fiir den UNO-Beitritt der
Schweiz angefiihrt werden. Denn einer-
seits ist dieses Versagen gewiss nicht das
letzte Wort in der Geschichte der Vol-
kergemeinschaft. Anderseits bleibt kol-
lektive Sicherheit als die Form, in der
Weltrecht sich durchsetzen muss, auch
sozialethisch unverzichtbar. Gerade dar-
um ist es so wichtig zu betonen, dass sich
unsere Neutralitat gegenuber einem
funktionierenden System der kollektiven
Sicherheit nicht aufrechterhalten liesse.
Sanktionen des Sicherheitsrates, selbst
militarische, wiaren denn auch keine
Kriegshandlungen, sondern Polizeiak-
tionen. Die — vollig ungleichen — Parteien
eines solchen Konflikts wiren die Vol-
kergemeinschaft auf der einen Seite und
ein gemeiner Rechtsbrecher auf der an-
dern Seite. In dieser Situation konnte es
keine Neutralitdt geben, schon gar nicht
gegeniiber dem Verbrechen, aber auch
nicht gegeniiber dem Volkerrecht, das die
UNO hier durchsetzen wiirde. «Neutra-
litat» gegenuber der «iibernationalen
Friedensorganisation» ware, wie Ragaz
schon wusste, «ein Prinzip der Zersto-
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rung dieses Werkes» (NW 1945, S. 469).

Nach wie vor ungelost ist die andere
friedenspolitische Hauptaufgabe der
UNO: die Abriistung. Sie steht in engem
Zusammenhang mit dem System der kol-
lektiven Sicherheit; denn das Gewaltmo-
nopol, das die Weltorganisation zur Erle-
digung von zwischenstaatlichen Konflik-
ten anstrebt, setzt die militdrische Abrii-
stung der Staaten, einschliesslich der
Grossmachte, voraus. Erst die «Abri-
stung der Welt» bedeutet, wie Radbruch
sagte, «die wirkliche Ratifikation der
Satzung der Vereinten Nationen nicht
bloss mit der Feder, sondern auch mit der
Tat»'!. Es muss daher das Ziel jedes Mit-
gliedstaates der UNO sein, zu dieser
weltweiten Abriistung beizutragen. Das
gilt auch fiir die neutrale Schweiz. Die
vorgesehene Neutralitatserklarung, mit
der unser Land im Fall eines UNO-Bei-
tritts nicht nur an der «dauernden», son-
dern auch an der (dauernd) «bewaffneten
Neutralitit»> festhalten wirde, miisste,
wenn nicht gegen den Buchstaben, so
doch gegen den Geist der UNO-Charta
verstossen. Doch hitte es wenig Sinn,
deswegen den UNO-Beitritt der Schweiz
liberhaupt in Frage zu stellen. So marki-
ge, ja blasphemische Satze unserer Mili-
taristen wie: « Der Grundsatz der schwei-

Diskussion

zerischen Landesverteidigung ist zeitlos
und absolut»'?, werden den Gang der
Geschichte nicht aufhalten.

(Der zweite Teil folgt im ndchsten Heft)
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der

Bose Uberraschung in
einem Theologiekurs?»

Die Glosse von Hans-Adam Ritter (Neue
Wege 1985, S. 338f.) zur «Entgleisung» in ei-
ner Unterlage des Evangelischen Theologie-
kurses fiir Erwachsene scheint eine «bdse
Uberraschung» zu entlarven. Da diese Glosse
aber nicht ans Licht bringt, sondern ins Zwie-
licht versetzt, was allenfalls strittig ist, kann
sie nicht unwidersprochen bleiben.

In der Tat geht es in der fiir den Glossator
bedenklichen Passage einer Unterlage zum
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Theologiekurs um die Frage des sachgemads-
sen Verhéltnisses zwischen christlichem
Glauben und politischer Verantwortung.
Diese Frage wird freilich in der Glosse nicht
aufgenommen, weil scheinbar entlarvend
zwischen den Zeilen gelesen wird. Und da
scheint sich versteckte Munition zu finden fiir
wirksame Vorwiirfe, bei denen allerdings zu
priifen ware, ob sie zutreffen und treffen.
(Das Urteil dariiber sei letztlich dem Leser
iiberlassen, der die Unterlage zu Glaubens-
lehre I 6, vor allem S. 7—10, beziehen kann
bei: Geschiftsstelle des Evangelischen Theo-



	Zeichen der Zeit : die UNO zwischen Völkerrecht und Weltrecht

